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Die Abgeordneten zum Nationalrat Haupt, Probst haben am 1. Oktober 1987 unter 

der Nr. 877/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Stimmt es, daß mit den derzeit zur Lebensmittelprüfung eingesetzten Ver
fahren der Gehalt an verbotenem Anatofarbstoff nur in ungenügender Weise 
festgestellt werden kann? 

2. Wenn es sich so verhält: welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? 

3. Stimmt eS 9 daß durch die Ubernahrile von Prüfergebnissen ausländischer Stel
len anatofarbstoffha1tige Lebensmittel und Verzehrprodukte an inländische 
Verbraucher gelangen können? 

4. Wenn es sich so verhält: welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die gegenständliche Anfrage geht von der unrichtigen Voraussetzung eines ge

nerellen Verbots von Anatofarbstoff aus, sodaß eine Beantwortung auf die in 

dieser Form gestellten Fragen nicht möglich ist. 

Trotzdem teile ich ergänzend folgendes mit: 
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Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Lebensmitteluntersuchungsanstalten sind durchaus in der Lage, den Gehalt 

an Anato in Lebensmitteln zu prüfen. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Alle (d.h. sowohl inländische als auch ausländische) Lebensmittel und Verzehr

produkte werden routinemäßig aufgrund des vom Bundeskanzleramt erstellten Pro~ 

benahmeplanes (sowie im konkreten Anlaßfall) von den staatlichen Lebensmittel

untersuchungsanstalten überprüft. Das Gutachten über die Verkehrs fähigkeit 

eines Produktes stützt sich ausschließlich auf die in Österreich ermittelten 

Untersuchungsergebnisse. Die Ubernahme von Prüfergebnissen ausländischer Stel

len ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
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